Autofahren und Heuschnupfen

Im Strassenverkehr sind Allergiker eine Gefahr

ZÜRICH – Ein Round-Table-Gespräch widmete sich der Frage, inwieweit behandelte und unbehandelte Allergiker eine Gefahr im Strassenverkehr darstellen. Es kamen erstaunliche Zahlen an den Tag, woraus sich ein starker Handlungsbedarf ergibt.
Zum Gespräch mit der Medical Tribune trafen sich Dr. Peter A. Eng, Pädiater, Pneumologe und Allergologe an den Kantonsspitälern Aarau und Luzern, Dr. Martin K. Kägi, Dermatologe und Allergologe in Zürich, Dr. Gregor Schäppi, Geschäftsführer «aha!», Schweizerisches Zentrum für Allergie, Haut und Asthma in Bern und PD Dr. Peter Schmid-Grendelmeier, Dermatologe und Allergologe am Universitätsspital Zürich.
Seit Kurzem gibt es eine Schweizerische Arbeitsgruppe, die sich intensiv mit dem Thema «Allergie und Autofahren» beschäftigt. In Deutschland läuft schon seit 2003 eine grössere Kampagne, welche sich diesem Thema annimmt. Ausgangspunkt waren verschiedene Studien, vor allem aus den USA, welche hier einen erheblichen Zusammenhang aufgezeigt haben. 

Jeder dritte tödliche Verkehrunfall durch Allergiker

Am krassesten waren die Ergebnisse eine Studie der American Academy of Allergy and Immunology (AAAAI). Danach haben Allergiker im Vergleich zu Nicht-Allergikern ein um dreissig Prozent erhöhtes Unfallrisiko, jeder dritte tödliche Verkehrsunfall wird durch einen Allergiker verursacht. Untersuchungen aus Deutschland zeigen Zahlen in der gleichen Richtung, weshalb davon ausgegangen werden kann, dass dies in der Schweiz nicht viel anders sein dürfte.

Ein Teil dieser Unfälle wird durch nichtbehandelte Allergiker ausgelöst, der Rest durch behandelte. Speziell die Pollinosis stellt hier ein Problem dar. Allein schon durch Augen- und Nasensymptome sind diese Patienten in Sehkraft, Konzentration und Aufmerksamkeit eingeschränkt, dazu kommt, dass diese Symptome oft von einer latenten Müdigkeit begleitet sind.

Autofahrer, die gegen ihre Allergie Antihistaminika einnehmen, sind zwar ihre Symptome los, allerdings ist Müdigkeit eine häufige Nebenwirkung bei diesen Präparaten, speziell bei denjenigen der 1. Generation. Deshalb ist es dringend erforderlich, dass bei der Abgabe von Antihistaminika auf dieses Problem aufmerksam gemacht wird. 

Auf die Abgabe der Medikamente kommt es an
Man weiss, dass 70% der Heuschnupfen-Patienten direkt zum Apotheker gehen, 25% lassen sich vom Hausarzt behandeln und nur 5% gehen zum Allergologen. Die meisten Patienten kommen im Frühjahr und verlangen einfach das gleiche Medikament wie bisher. Hier gilt es in erster Linie anzusetzen. Will er ein Mittel der älteren Generation, so sollte er aufs Autofahren angesprochen werden. Ist er tatsächlich Autofahrer, so sollte ihm dringend geraten werden auf ein Antihistaminikum der neueren Generation zu wechseln. Diese sind bezüglich Verkehrssicherheit den Alten deutlich überlegen. Dies zeigt sich unter anderem schon darin, dass sie von den amerikanischen Behörden auch für Piloten und Buschauffeure zugelassen wurden. Auch müssen in deren Beipackzettel keine Warnhinweise mehr angebracht werden.

Medikamente wie Loratidin (Claritine() und Desloratadin (Aerius() sind praktisch nicht mehr sedierend und bewirken keine höhere Schläfrigkeit als Plazebo. Auch andere Antihistaminika der neueren Generation wie Fexofenadin (Telfast() oder Cetizirin-haltige Produkte und Levocetizirin (Xyzal() sind zumindest in niedrigen Dosen deutlich weniger sedierend als die Antihistaminika der ersten Generation. Bezüglich der Wirkung bestehen zwischen diesen Präparaten nur geringe Unterschiede, z.B. bezüglich Wirkungseintritt oder Halbwertszeit.

Andere Massnahmen

Bei leichten Formen von Pollinosis lohnt sich eventuell ein Versuch mit vorbeugenden Massnahmen. Solche können sein: häufiges Kämmen der Haare, Tragen einer Allergiebrille, Pollenfilter im Auto. Immer ist auch die Desensibilisierung ein Thema. Allerdings dauert diese in der Regel drei Jahre bis zum Erfolg und die Patienten schätzen auch die vielen Injektionen nicht besonders. Neuerdings gibt es Versuche mit einer sublingualen Therapie, hier muss man aber doch noch die definitiven Schlussresultate abwarten. Ebenfalls noch nicht lange wird eine Kurztherapie angeboten. Dabei werden jeweils vor Beginn der Pollensaison sieben Injektionen appliziert. Allerdings muss diese Behandlung jedes Jahr wiederholt werden.

Haftung im Schadenfall

Den Gesprächsteilnehmern war kein Präzedenzfall in der Schweiz bekannt, wo ein Unfall verursachender Allergiker von der Justiz oder von der Versicherung zur Rechenschaft gezogen wurde. Theoretisch ist dies aber möglich, da nach dem Gesetz sowohl das Autofahren in vermindertem Gesundheitszustand, wie das Fahren unter Arzneimitteleinfluss untersagt ist. Darauf sollten Rat suchende Patienten unbedingt aufmerksam gemacht werden. 

Auf die Frage, ob Ärzte oder Apotheker allenfalls mit rechtlichen Konsequenzen zu rechnen hätten, gaben die Experten folgenden Rat: Bei Müdigkeit wegen einer unbehandelten Allergie ist der Verkehrsteilnehmer selbst für sich verantwortlich. Bei den sedierenden Antihistaminika steht immer im Beipackzettel, dass durch die Einnahme des Medikamentes das Führen von Fahrzeugen beeinträchtigt sein kann. Insofern sind Arzt oder Apotheker gegen allfällige Regressansprüche geschützt. Er sollte aber trotzdem unbedingt den Patienten auf eine allfällige Beeinträchtigung der Vigilanz durch solche Medikamente aufmerksam machen. Und durch die Abgabe resp. Verschreibung von Antihistaminika der neusten Generation ist man sowieso auf der sicheren Seite.
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